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gen Stuhles zu den Staaten in der Perio­
de vor dem ersten Weltkrieg: ,,La Santa 
Sede e gli Stati tra la fine dell'ottocento e 
la vigilia della Prima Guerra Mondiale. 
Alcune situazioni e problematiche emer­
genti" (S. 113-123); darin wird die Situa­
tion des Heiligen Stuhles nach dem 
Untergang des Kirchenstaates angesichts 
des internationalen Spiels der Krafte dar­
gelegt und besonders die Frage der (in 
dieser Zeit de facto eingeschrankten) di­
plomatischen Beziehungen des Heiligen 
Stuhls sowie seiner Tatigkeiten als Ver­
mittler und Streitschlichter auf internati­
onaler Ebene hervorgehoben. 

Der 11. Teil tragt den Tite! ,, 11 rin­
novamento giuridico ne! pontificato di 
san Pio X" und beschaftigt sich schwer­
punktmiifüg mit der Entstehung der Ko­
difikation des lateinischen Kirchenrechts, 
dem Verhaltnis der Kirche zum Staat 
bzw. zur Politik, sowie mit einigen aus­
gewahlten ReforrnmaBnahmen Pius' X. 
Paolo Grossi (Florenz) betrachtet das Ko­
difikationsvorhaben unter einer grund­
satzlichen Perspektive: ,, Valore e limiti 
della codificazione del diritto (con qual­
che annotazione sulla scelta codicistica 
del legislatore canonico)": S. 141-154; 
Cario Fantappié (Urbino) untersucht den 
Einfluss Pius X. auf den CIC/1917: ,,Pio 
X e il ,Codex Iuris Canonici .. (S. 155-171); 
Romeo Astorri (Piacenza, Venedig) ana­
lysiert den Widerhall, den das Kodifika­
tionsvorhaben in der Kanonistik ausge­
lost hat: ,,La canonistica di fronte al CIC 
17" (S. 173-183). Der speziellen Frage 
,,La nozione di delitto nei lavori prepara­
tori del Codice piobenedettino" widmet 
Maria Vismara Missiroli (Pavía) ihren 
Beitrag (S. 185-193). Daniela Masia (Sas­
sari) behandelt das Thema ,,I concili pro­
vinciali ne! processo di formazione del 
Codice piobenedettino" (S. 195-205). 
Wichtige Aspekte der Kodifikationsar­
beiten bezüglich des kirchlichen Yermo-

gensrechts beleuchtet Francesco Falchi 
(Sassari): ,,Appunti sui beni temporali, ed 
in particolare sui contratti, nella forma­
zione dell' Index materiarum del codice 
piobenedettino" (S. 207-216). Die Kurz­
beitrag von José Luis Llaquet de Entram­
basaguas (Barcellona) betrifft die Be­
kanntrnachung des CIC/1917 in Spanien: 
,,La correspondencia entre la Nuncia­
tura española y la Secretaria de Estado 
vaticana con ocasión del Pase regio del 
CIC de 1917 en España" (S. 217-221). 

Den Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche sind die folgenden drei Beitrage 
gewidmet: Giuseppe Dalla Torre (Rom): 
,,11 Codice pio-benedettino e lo ,Ius publi­
cum ecclesiasticum externum"' (S. 225-242); 
Arturo Cattaneo (Venedig): ,,Uimpegno di 
Pio X per la liberta della Chiesa" (S. 
243-251): Dabei kommt besonders die 
Absicht Pius' X., den Klerikern jede Ein­
mischung in politische und weltliche 
Angelegenheiten zu verbieten und die 
Schaffung ,,katholischer Parteien" zu ver­
hindern, zum Tragen. Das Trennungsge­
setz 1905 nimmt Martín Grichting (Ve­
nedig, Chur) zum Anlass für seinen 
Beitrag ,,Pio X e la separazione fra Chie­
sa e Stato in Francia" (S. 253-266). 

Einzelnen weiteren besonderen MaB­
nahmen Pius' X. sind die letzten fünf 
Beitrage gewidmet: Giorgio Feliciani 
(Mailand, Venedig) stellt die Kurien-Re­
form 1908 dar: ,,Pio X e il riordinamen­
to del governo centrale della Chiesa" (S. 
269-281); Juan Ignacio Arrieta (Rom, 
Venedig) behandelt die Frage ,,Pio X e la 
costituzione del Vicariato dell'Urbe" (S. 
283-293); Bruno Fabio Pighin (Venedig) 
beschaftigt sich mit der Seminarreform: 
,,U onda riformatrice di Pio X sui semina­
ri" (S. 295-311); Luis Okulik (Venedig) 
untersucht einen Aspekt der Liturgie­
reform: ,,Pio X e la comunione eucha­
ristica nelle celebrazioni nei riti orientali 
e latino" (S. 311-322). Abgeschlossen 
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wird der Band durch den Beitrag von 
José Maria Vasquez García-Peñuela (Al­
meria): ,,La publicación en España del 
decreto Ne temere como ley del Reino" 

(S. 323-334). 
Allen Beitragen ist eine gründliche 

Bearbeitung zu bescheinigen. Es ist nicht 
moglich, die so breit gestreute Themen­
lage aller Beitrage hier im Einzelnen zu 
würdigen. Im Gesamten bewertet, han­
delt es sich um eine unter mehreren 
Aspekten (insbesondere Kodifikations­
geschichte des kanonischen Rechts, sys­
tematisches Kirchenrecht, Verhaltnis von 
Pastoral und Recht, Verhaltnis von Staat 
und Kirche bzw. Politik) hochst empfeh­
lenswerte, inhaltsreiche Sammlung über­
wiegend tiefgründiger Analysen, die in 
vielen Punkten neue Einsichten eroffnen. 
Dazu kommt die auBerlich ansprechende 
Aufmachung der inzwischen wohl etab­
lierten Reihe ,,Studi" und die durchwegs 
gute Lesbarkeit der einzelnen Beitrage. 
Kanonisten, auch solche, die sich mit der 
kirchlichen Rechtsgeschichte naher be­
schaftigen sowie Staatskirchenrechtler 
ziehen groBen Gewinn aus der Lektüre 
des vorliegenden Bandes. 

Helmuth Pree, München 

6. Viana, Antonio, Introducción al 
estudio de las Prelaturas, Pamplona: 
Ediciones Universidad de Navarra, 
S.A. 2006, 148 S. 
Antonio Viana, Priester der Personal­

pralatur Opus Dei und ordentlicher Pro­
fessor an der Fakultiit für Kanonisches 
Recht an der Universitat von Navarra 
(Pamplona), prasentiert mit der vorlie­
genden Studie eine handliche Einfüh­
rung in die kodikarische Einrichtung der 
Pralatur. Sie verfolgt das Ziel, einen Bei­
trag zur Aktualisierung ihres kanonisti­
schen Verstandnisses, nicht zuletzt im 

Zusammenhang mit den ihr verbunde­
nen verfassungsrechtlichen Einrichtun­
gen der Katholischen Kirche, zu leisten. 
Dem emeritierten Professor für Grund­
lagenfragen des Kanonischen Rechts und 
Rechtsphilosophie an derselben Fakultiit, 
Francisco Javier Hervada Xiberta, ge­
widmet, bietet das Buch zusammen mit 
den Abhandlungen ein hilfreiches Quel­
len- und Literaturverzeichnis, das eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Fragestellung erheblich erleichtert (S. 
129-143). 

Die Darlegungen sind formal klas­
sisch aufgebaut, ausgehend von den 
rechtsgeschichtlichen Vorgaben hin zur 
aktuell geltenden kodikarischen Rechts­
lage. Das erste Kapitel (S. 15-30) führt auf 
lesenswerte Weise in die historischen 
Zusammenhange der Rechtsfiguren ,,Pra­
lat" und ,,Pralatur" ein, die insbesondere 
auf die Territorialitiit und Personalitat der 
Pralaturen als historisch gewachsener 
Unterteilung abstellt. Daraus ableitend 
beschiiftigt sich das zweite Kapitel (S. 31-
46) zunachst mit der Gebietspralatur 
(Territorialpralatur) gemaB ce. 368 und 
370 CIC. Es fa.lit auf, dass Viana die 
rechtlichen Bestimmungen dahingehend 
interpretiert, dass der Gesetzgeber es 
vermieden habe, die Gebietspralatur ein­
deutig als Teilkirche (Ecclesia particula­
ris) zu qualifizieren. Hier muss jedoch 
die genaue Aussageabsicht des c. 368 
i. V. m. c. 370 beachtet werden. Die 
benannten Ersatzformen, zu denen auch 
die Gebietspralatur gehürt, werden nicht 
von der Teilkirche her abgegrenzt, son­
dern von deren Vollform, der DiOzese. 
Folgerichtig handelt es sich um diozesane 
Ersatzformen, die alle zusammen mit der 
Diüzese unter dem Begriff ,,Teilkirche" 
zusammengefasst werden. Eine Gebiets­
pralatur ist deshalb Teilkirche, wenn 
auch nicht in deren Vollform, die allein 
in der Diüzese zu finden ist. 
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lm dritten Kapitel (S. 47-82) widmet 
sich der Autor der Personalpralatur als 
begrifflich bekanntester Form der kodi­
karischen Pralatur. Ausführlich widmet 
er sich dabei den Vorgaben des 11. Vati­
kanischen Konzils (PO 10), der darauf 
bezogenen nachkonziliaren Gesetzge­
bung durch Papst Paul VI. im Motupro­
prio ,,Ecclesiae Sanctae" vom 6. August 
1966, der Entwicklung im Codexreform­
prozess bis hin zur ihrer Erfassung in 
den ce. 294-297 des geltenden Gesetz­
buches. Deutlich wird dabei der wech­
selhafte Verlauf der Diskussion in bezug 
auf den rechtssystematischen Ort der 
Personalpralatur mit Blick auf das 
schlieBlich promulgierte Gesetzbuch, 
nicht aber die Auseinandersetzung hin­
sichtlich ihrer inhaltlichen Bestimmung. 
Die Personalpralatur war - anders als in 
der Aussage von PO 10 - durch Paul VI. 
rechtlich als apostolischer Inkardina­
tionsverband begriffen worden. Als sol­
cher konnte sie sich schlieBlich über eine 
Reihe von Hindemissen im Reformvor­
gang durchsetzen und in den genannten 
Normen ihren kodikarischen Ausdruck 
finden. Ihre rechtssystematische Einord­
nung jedoch bleibt umstritten. 

Dieses Grundproblem zeigt sich folg­
lich an der kanonistischen Diskussion 
über die bisher einzige Personalpralatur, 
der Praelatura Sanctae Crucis et Opus Dei. 
Diese steht im Zentrum des vierten Kapi­
tels (S. 83-119) und wird von Viana so­
wohl aus rechtsgeschichtlichem Blick­
winkel als auch auf dem Hintergrund der 
geltenden universal- und eigenrechtli­
chen Bestimmungen eingehend erürtert. 
Gleichsam als deren Frucht konnen die 
Reflexionen des Autors über die Theo­
Iogie der Pralaturen im abschlieBenden 
Epilog (S. 121-127) gelten. Die Personal­
pralatur, insbesondere die Pralatur Opus 
Dei, ist demzufolge zwar keine Teilkir­
che, wohl aber eine bedeutsame Rechts-

figur im hierarchischen, verfassungs­
rechtlichen Gefüge, die doch der inneren 
und auBeren Struktur einer Diüzese 
ahnelt. Die Problematik dieser Auffas­
sung, die in der deutschsprachigen Ka­
nonistik insbesondere durch Winfried 
Aymans durchdrungen und verbalisiert 
worden ist, wird vom Autor argumenta­
tiv leider nicht aufgenommen. Es genügt 
jedenfalls nicht, der Meinung, dass die 
Struktur der Personalpralatur Opus Dei 
von der kodikarischen insbesondere be­
züglich der Zielsetzung (Bereitstellung 
von Priestem für priesterarme Teilkir­
chen) sowie der Mitgliedschaft (apostoli­
scher Inkardinationsverband von Pries­
tem und Diakonen, an denen Laien auf 
Vertragsbasis mitwirken konnen) ab­
weicht, lediglich als ,,Auffassung ohne 
objektiven Grund" im Literaturverzeich­
nis (S. 139) zu widersprechen. 

Damit bleibt es vorerst bei einem 
unge!Osten Problem in der Kanonistik. 
Es wird zu sehen sein, was eine weitere 
oder gar mehrere Personalpralaturen 
diesbezüglich mit sich bringen konnte, 
sofem es sie geben wird. Für das Leben 
der Kirche sowie für die Klarung dieses 
kodikarisch-kanonistischen Problems ist 
dies jedenfalls nur zu wünschen. 

Christoph Ohly, München 

7. Dennemarck, Bernd, Die Statuten 
des Eichstiitter Domkapitels von der Sii­
kularisation bis zur Gegenwart. Mit ei­
nem kritischen Kommentar zum geltenden 
Statut, St. Ottilien: EOS Verlag 2008, 
282 S.(= MThSt Kan. Abt. 61). 
Die vorliegende Untersuchung, die 

an der Katholisch-Theologischen Fakul­
tat der Ludwig-Maximilians-Universitat 
München als Dissertation zur Erlangung 
des akademischen Grades eines Doktors 
des kanonischen Rechts angenommen 
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wurde, verdient allein schon deshalb Be­
achtung, weil vergleichbare Studien zu 
den Statuten anderer Kathedralkapitel in 
Deutschland bisher noch fehlen. 

Im ersten Hauptteil (,,Historische Ent­
wicklung und geltende Rechtslage", S. 3-
194) skizziert der Autor zunachst die Ver­
fassung des Kathedralkapitels von Eich­
statt und seine Aufgaben am Vorabend 
der Sakularisation, um anschlieBend aus­
gehend von der einschlagigen Fachlitera­
tur den Verlauf der Sakularisation im 
Hochstift Eichstatt und die folgende Neu­
ordnung der politischen und kirchlichen 
Verhaltnisse nachzuzeichnen. Im Bayeri­
schen Konkordat von 1817 wurde zugesi­
chert, die Kathedralkapitel wieder zu er­
richten und sie mit Gütem und Fonds 
auszustatten. Zugleich wurden die Grund­
züge der Verfassung der Domkapitel 
normiert und angeordnet, dass Dignita­
re, Kapitulare und Domvikare neben 
dem Chordienst Ámter und Aufgaben in 
der diózesanen Verwaltung zu übemeh­
men hatten. Als Datum der Wiederer­
richtung gilt der 25. November 1821, an 
dem die Mitglieder des Kathedralkapi­
tels im Eichstatter Dom feierlich instal­
liert wurden. Zahlte das Domkapitel vor 
der Sakularisation 28 Kanonikate (Dom­
propst, Domdekan, 13 Domherren, 13 
Domizellaren), so waren es nach der 
Wiedererrichtung nur noch zwei Digni­
tare (Dompropst, Domdekan) und acht 
Kanonikate sowie sechs Domvikare, die 
das Kapitel bei den Verwaltungsaufga­
ben unterstützen sollten. 

Die Abschnitte über die Statuten von 
1883 und 1927 sind besonders wertvoll, 
weil sich der Autor nicht auf die Darstel­
lung der Inhalte beschrankt, sondem un­
ter Auswertung bisher noch nicht bear­
beiteter archivalischer Quellen hochst 
aufschlussreiche Einblicke in die Redak­
tionsgeschichte der Statuten ermoglicht. 
Das Kapitel stellte alsbald provisorische 

Regelungen auf, weigerte sich jedoch 
trotz Drangens von kirchlicher und staat­
licher Seite lange Zeit, formelle Statuten 
zu beschlieBen. Die Kanoniker vertraten 
den Standpunkt, definitive Statuten soll­
ten erst formuliert werden, nachdem der 
Staat den konkordataren Verpflichtungen 
ganz nachgekommen sei und die Frage 
der Dotation endgültig geregelt worden 
ware. Zudem scheint langere Zeit nicht 
klar gewesen zu sein, in welchem Um­
fang das Chorgebet, das vor der Sakula­
risation die Hauptaufgabe des Kapitels 
bildete, unter den geanderten Verhaltnis­
sen weitergeführt werden konnte. We­
nigstens in den ersten Jahren nach der 
Wiedererrichtung scheint es emsthafte 
Versuche gegeben zu haben, an die frü­
here Chortradition soweit wie moglich 
anzuknüpfen. Die nunmehr vorgeschrie­
bene Verwendung der Kanoniker und 
Vikare in der diozesanen Verwaltung lieB 
jedoch offensichtlich bald keine andere 
Wahl mehr, als die gottesdienstlichen 
Verpflichtungen nach und nach zu redu­
zieren. Es würde sich Iohnen, der für das 
Selbstverstandnis des Domkapitels und 
seine Rolle im Leben der Diozese so 
wichtigen Frage des gemeinsamen Chor­
dienstes noch mehr nachzugehen. Mogli­
cherweise liegen Sitzungsprotokolle vor, 
die weitere Aufschlüsse geben konnten. 
Bei der Statutenrevision von 1927 sah sich 
das Domkapitel genotigt, die Chordienste 
emeut einzuschranken, weil der Umfang 
der Verwaltungsaufgaben weiter ange­
wachsen war. Ansonsten ging es bei der 
Neufassung von 1927 vor allem darum, 
die Statuten an die gesamtkirchlichen 
Bestimmungen über die Domkapitel, die 
im Codex luris Canonici von 1917 neu 
umschrieben worden waren, anzupassen 
und die Vorschriften des Bayerischen 
Konkordats von 1924 einzuarbeiten. 

lm Abschnitt, der die Entwicklung 
vom CIC/1917 bis zum CIC/1983 be-
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